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Elternteilzeit –  
alles auf einen Blick!
Wegweiser zum Thema Elternteilzeit

Das Werk versteht sich als Wegweiser zum Thema Elternteilzeit.

Es enthält:

• eine ausführliche Auseinandersetzung mit den Voraus
setzungen und Rechtsfolgen einer Elternteilzeit
vereinbarung wie etwa 
 wem steht Elternteilzeit zu 
 Beginn und Dauer der Teilzeitbeschäftigung 
 Änderung der Elternteilzeitvereinbarung 
 Kündigungs und Entlassungsschutz

• eine umfassende Darstellung des gerichtlichen Verfahrens 
unter detaillierter Auseinandersetzung mit den verfahrens
rechtlichen Besonderheiten

• Ausführungen zum Familienzeitbonus (Papamonat) 
• Urteile der ersten Instanz zur Elternteilzeit im Volltext
• einschlägige Judikatur des OGH im Zusammenhang   

mit Elternteilzeit, zB: Kündigungs und Entlassungsschutz,  
AllIn Gehalt

• praxisgerechte Muster
• eingangs den kompletten Gesetzestext des MSchG, VKG 

und FamZeitbG

II. Elternteilzeit

A. Wem steht Elternteilzeit zu?

Mütter/Väter, Adoptivmütter/-väter (letztere ab Übernahme der Pflege)
und Frauen, die gemäß § 144 Abs 2 und 3 ABGB Elternteil sind, (§ 1 Abs 1 a
VKG) haben Anspruch auf

1) Teilzeitbeschäftigung oder 
2) Änderung der Lage der Arbeitszeit

bis zum siebten Geburtstag des Kindes bzw einem späteren Schuleintritt;

a) im Betrieb mit mehr als 20 AN
wenn

b) das Arbeitsverhältnis zum Zeitpunkt des Antritts der Teilzeitbeschäf-
tigung ununterbrochen drei Jahre gedauert hat;

c) die wöchentliche Arbeitszeit um mindestens 20 von 100 reduziert wird
und zwölf Stunden nicht unterschreitet (§ 15 h Abs 1 Z 3 MSchG und
§ 8 Abs 1 VKG)

d) oder eine Änderung der Lage der Arbeitszeit erfolgt (in diesem Fall
keine Stundenreduktion)

e) und ein gemeinsamer Haushalt mit dem Kind besteht
oder

f) Obsorge nach §§ 177 Abs 4 oder § 179 ABGB vorliegt
g) und der andere Elternteil nicht in Karenz ist.

Die diesbezügliche Beweis- und Behauptungspflicht trifft den/die AN/
ANin.

Merke:

Der/die AN/ANin muss behaupten und beweisen, dass ein Anspruch auf
Elternteilzeit besteht

Wichtig:

Liegen die Voraussetzungen für Elternteilzeit vor, besteht der Anspruch
dem Grunde nach.
Die Ausgestaltung (Dauer/Lage) bleibt aber der Vereinbarung mit
dem/der AG/AGin bzw dem gerichtlichen Verfahren vorbehalten.
Der Anspruch dem Grunde nach bedeutet daher nicht, dass Elternteilzeit
genauso wie der/die AN/ANin es wünscht, zusteht.
Wenn kein Anspruch auf Elternteilzeit nach § 15 h MSchG zusteht,
besteht die Möglichkeit der vereinbarten Elternteilzeit gem §15 i MSchG.
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Arbeitsverträge  
treffsicher gestalten



Mehr als 550 Arbeitsvertrags
klauseln auf dem Prüfstand

Risiken bei Kündigung  
und Entlassung richtig  
einschätzenHilfestellungen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer

Eine verlässliche Orientierungshilfe bei der Beendigung von Arbeitsverhältnissen
In der arbeitsrechtlichen Praxis ist kaum eine Materie so wichtig 
wie die korrekte Ausgestaltung eines Arbeitsvertrags.   
In diesem Leitfaden wird anhand von 558 Beispielen aufgezeigt, 
welche Vertragsklauseln zulässig, welche unzulässig und welche 
zumindest problematisch sind. 

Die Autorinnen konzentrieren sich dabei nach einem kurzen ein
leitenden Kapitel zu Abschluss und Auslegung des Arbeitsvertrags 
und allgemeinen Ausführungen zur Gesetz und Sittenwidrigkeit 
und deren Rechtsfolgen auf folgende  
 
Themenschwerpunkte:

• Entgelt – Vertragsklauseln zum Entgeltanspruch, zur Entgelt
fortzahlung, zum Urlaub, zur Überwälzung des Unternehmer
risikos auf den Arbeitnehmer sowie zur Einräumung einseitiger 
Gestaltungsmöglichkeiten

• Arbeitsbedingungen – Vertragsklauseln zur Arbeitszeit,   
zum Arbeitsort und zur geschuldeten Tätigkeit

• Beginn und Ende des Arbeitsverhältnisses – Vertrags
klauseln zur Dauer des Arbeitsverhältnisses, zu den verschie
denen Beendigungsarten und zu den beendigungsabhängigen 
Ansprüchen

Das Werk behandelt Grundlagen und Systematik des  
Kündigungs und Entlassungsschutzes im privaten Sektor.
 
Sie finden Informationen über 
• den allgemeinen Schutz für Arbeitnehmer:innen  

in betriebsratspflichtigen Betrieben – Motivschutz,  
Sozialwidrigkeit, Entlassungsschutz – und

• den besonderen Schutz für Betriebsratsmitglieder,  
Eltern, begünstigt Behinderte ua.

Die zentralen Rechtsgrundlagen in ArbVG, AngG, MSchG, 
VKG, BEinstG, APSG, AVRAG und GlBG werden prägnant dar
gestellt. Einschlägige höchstgerichtliche Rechtsprechung 
wird kritisch analysiert. Sie erhalten eine verlässliche Orientie
rungshilfe für die Beendigung von Arbeitsverhältnissen und 
wertvolle Hinweise zu den Anfechtungsmöglichkeiten.

V. Urlaub
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UrlG, s Rz 1311 ff); der Arbeitgeber ist dann aber berechtigt, die verbotene
Urlaubsablöse auf das Urlaubsentgelt bzw die Urlaubsersatzleistung anzurech-
nen. Nach Ablauf der Verjährungsfrist (s Rz 531 ff) können die beiderseitigen
Ansprüche (Anspruch auf Urlaub und Anspruch auf Rückerstattung der ver-
botenen Urlaubsablöse) nicht mehr im Klageweg durchgesetzt werden; der
Arbeitnehmer kann also nicht mehr zur Rückerstattung einer Urlaubsablöse
gezwungen werden.

Beispiel 112

Mit dem (überkollektivvertraglichen) Gehalt ist auch der/das Urlaub(sentgelt)
abgegolten.

– Ergebnis:

Die Klausel ist unzulässig, da sie dem Ablöseverbot des § 7 UrlG widerspricht.

Fraglich ist im vorliegenden Fall allerdings, welcher Teil des vereinbarten Entgelts
als Urlaubsablöse zu werten ist: Max kommt hier die Differenz zwischen dem ver-
einbarten Gehalt und dem kollektivvertraglichen Mindestentgelt in Frage. Ob das
wirklich so gewollt war, ist uE durch Vertragsauslegung (s Rz 48 ff) zu ermitteln.

Der OGH650) stufte die Vereinbarung mit einer Kellnerin, mit der auf ihren
Wunsch hin eine tägliche Entlohnung vereinbart wurde, mit der auch die Sonder-
zahlungen und das Urlaubsentgelt abgegolten sein sollten, in Bezug auf die Abgel-
tung des Urlaubsentgelts für unzulässig ein (nicht aber in Bezug auf die Sonder-
zahlungen; s dazu Rz 276); ihr stand daher zusätzlich zum laufenden Entgelt auch
noch das Urlaubsentgelt zu. Der OGH hat diesbezüglich keine Anrechnung (eines
Teils) der Überzahlung vorgenommen.

Beispiel 113

Der Arbeitnehmer (Angestellter in einem Reisebüro) hat die Möglichkeit an Infor-
mationsreisen sowie Hotelbesichtigungen, die vom Arbeitgeber angeboten wer-
den, teilzunehmen. Macht der Arbeitnehmer von dieser Möglichkeit Gebrauch, so
wird die Dauer der Reise, soweit sie auf Werktage fällt, vom Urlaubskontingent des
Arbeitnehmers abgezogen.

– Ergebnis:

Die Klausel wurde vom OGH651) als unzulässig eingestuft, da der Arbeitnehmer
während der Reise überwiegend fremdbestimmt war und daher seinen Urlaub
nicht frei gestalten konnte; diese wenn auch locker gestaltete Arbeitspflicht ist
mit dem Urlaubszweck nicht vereinbar (s Rz 509). Außerdem kommt eine
Urlaubsvereinbarung über Teile der Reisezeiten einem mit § 7 UrlG in Wider-
spruch stehenden Verzicht auf den gesetzlich zustehenden Urlaub gegen eine
andere vermögenswerte Leistung des Arbeitgebers gleich. Dem Arbeitnehmer

650) OGH 8. 7. 1999, 8 ObA 256/98 z, RdW 2000/25, 43.
651) RIS-Justiz RS0107185: OGH 5. 3. 1997, 9 ObA 36/97 b, Arb 11.577.
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7. Die sozialwidrige Kündigung

Es genügt jedoch nicht, wenn sich der Arbeitgeber zur Rechtfertigung 
der Kündigung auf die Auflassung jenes Arbeitsplatzes beruft, den der Ge -
kündigte bisher eingenommen hat. Nach dem Gesetz ist dafür nämlich als 
weitere Voraussetzung erforderlich, dass betriebliche Erfordernisse einer 
Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers entgegenstehen. Damit steht als 
zweite Determinante neben der Auflassung des Arbeitsplatzes die Frage 
im Raum, ob für den bisherigen Inhaber des Arbeitsplatzes eine andere 
Beschäftigungsmöglichkeit möglich ist. Sie wird unter den Schlagworten 
soziale Gestaltungspflicht  und Sozialvergleich diskutiert.

7.7 Die soziale Gestaltungspflicht

Wie bereits festgestellt, besitzt bei personenbezogenen Kündigungen 
die bloße Feststellung eines (abstrakten) Rechtfertigungsgrundes ohne 
Abwägung der beiderseitigen Interessen keine ausreichende Aussagekraft, 
da die Umstände, die eine Kündigung rechtfertigen, abgestuft auftreten. 
Bei den betriebsbedingten Kündigungen besteht der rechtfertigende Um-
stand primär jedoch stets darin, dass der Arbeitsplatz, den der Gekündig -
te bisher ausgeübt hat, wegfällt. Das ist eine von den Gerichten nicht zu 
überprüfende Tatsache, die weder mit besonderen Eigenschaften der ge-
kündigten Person noch mit deren Verhalten in Zusammenhang steht und 
keine Abstufungen zulässt. Der OGH hat erst jüngst wieder klargestellt, 
dass die Kündigung nur dann in den Betriebsverhältnissen gerechtfertigt 
ist, wenn im gesamten Betrieb gerade für den betroffenen Arbeitnehmer 
kein Bedarf mehr gegeben ist und dem Arbeitgeber auch durch keine an-
dere soziale Maßnahme die Erhaltung des Arbeitsplatzes zuzumuten ist. 
Dabei sei ganz besonders bei älteren Arbeitnehmern ein strenger Maßstab 
anzulegen. Wenn für den Arbeitnehmer mangels persönlicher Eignung 
keine anderen vom Arbeitgeber im Rahmen seiner sozialen Gestaltungs -
pflicht anzubietenden Arbeitsplätze vorhanden sind, sei die Kündigung als 
betriebsbedingt anzusehen.483) Mit anderen Worten verlangt der OGH 
vom Arbeitgeber, dem Arbeitnehmer einen freien Arbeitsplatz anzubieten, 
den dieser auszuüben in der Lage ist, und auf die Kündigung zu ver  zichten. 
Diese Gestaltungspflicht verlangt vom Betriebsinhaber trotz Einschrän -
kung des Betriebes oder Stilllegung einer Abteilung oder trotz Rationali -
sierungsmaßnahmen alle Möglichkeiten auszuschöpfen, seine bisherigen 
Arbeitnehmer weiter zu beschäftigen. Er kann daher auch ohne triftigen 
Anlass keine Arbeitnehmer kündigen und dafür neue einstellen. 484) Diese 
Verpflichtung des Arbeitgebers besteht völlig unabhängig davon, wie stark 

483) OGH 31. 8. 2022, 9 ObA 61/22v.
484) OGH 28. 10. 1986, 2 Ob 554/86.
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ist Projektmitarbeiterin am Institut für Österreichisches und 
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war ordentlicher Universitätsprofessor für Arbeits und  
Sozialrecht an der Uni versität Wien und ist Autor zahlreicher 
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und Ausbildung.

 Autor

konkrete Beispiele  aus diversen Branchen kritische Auseinandersetzung  mit höchstgerichtlichen Entscheidungen

Arbeits und Sozialrecht  
didaktisch perfekt aufbereitet
Mit neuem HinweisgeberInnenschutzgesetz und schrittweiser Anhebung  
des Frauenregelpensionsalters

Die 7. Auflage dieses Werks wurde auf aktuellen Stand gebracht 
und beinhaltet alle gesetzlichen Neuerungen seit der  
Vorauflage:
• neues HinweisgeberInnenschutzgesetz,
• schrittweise Anhebung des Frauenregelpensionsalters.

Gleichzeitig werden das Zusammenspiel arbeits und sozial
rechtlicher Bestimmungen und die Unterschiede zwischen den 
Rechtsgebieten aufgezeigt.

Mit dem Lernkonzept Lernen.Üben.Wissen. in 3 Schritten zum 
 Prüfungserfolg im Arbeits und Sozialrecht: 
• Lernen. Klare und prägnante Darstellung des  

zentralen Stoffes mit rund 300 Beispielen.
• Üben. Circa 430 Übungsfragen zur  

gezielten Prüfungsvorbereitung.
• Wissen. Rund 450 griffige Definitionen zum  

raschen Nachschlagen und Wiederholen.

Zu diesem Lern und Arbeitsbuch gibt es die QuizApp 
 REDdyforLAW, mit der das erlernte Wissen anhand von   
mehr als 500 MultipleChoiceFragen samt sofortiger 
 Auswertung getestet werden kann. Darüber hinaus stehen  
Updates über die veränderlichen Werte und die wichtigsten  
Novellen des Arbeits und Sozialrechts zur Ver fügung, siehe  
manz.at/unternehmen/service/downloads.

3.2 Entgeltpflicht

94 Arbeits- und Sozialrecht7 | Drs

Variante:
Am 3. 4. 2023 erkrankt die Mutter des A, die mit A nicht im gemeinsamen Haushalt
lebt. Die Mutter ist keine nahe Angehörige iSd § 16 Abs 2 UrlG (erfasst sind dort nur
Kinder unter 12 Jahren), außerdem fehlt es am gemeinsamen Haushalt (der nur für
die eigenen Kinder bzw Wahl- und Pflegekinder nicht Anspruchsvoraussetzung ist).
Damit besteht kein Anspruch auf Pflegefreistellung nach § 16 UrlG. Allerdings liegt
uU ein Verhinderungsgrund iSd § 8 Abs 3 AngG bzw § 1154b Abs 5 ABGB vor (s
S 91).

Unterbleiben der Arbeitsleistung durch arbeitgeberseitige
Umstände

Bei den bisher aufgezählten Entgeltfortzahlungsfällen handelte es sich um Umstände
seitens des AN. Nun geht es hingegen darum, dass der AN seinem AG seine Arbeits-
kraft anbietet, der AG die Arbeitskraft aber nicht annimmt (dh es kommt zu keiner
Arbeitsleistung des AN), zB weil der AG den AN nicht einsetzen will oder kann.

Die dispositive (!) Bestimmung des § 1155 ABGB sieht einen Anspruch auf Entgelt-
fortzahlung vor, falls

● der AN zur Leistung bereit war,

● es allerdings zu keiner Arbeitsleistung kam,

● durch Umstände, die der AG zu vertreten hat (zB Auftragsmangel, fehlendes Ar-
beitsmaterial, Stromausfall, defekte Arbeitsmaschine, Freistellung von der Arbeit
durch den AG). Heftig umstritten ist allerdings, wie weit die vom AG zu vertretende
Sphäre reicht.

In der Fabrik des Z kommt es aufgrund von Wartungsarbeiten zu Stromausfällen. Die
AN können daher für einige Tage nicht beschäftigt werden. Die arbeitsbereiten AN
haben trotzdem Anspruch auf das volle Entgelt.

Gleichzeitig hat der AN dazu beizutragen, dass der Schaden beim AG möglichst gering
ausfällt, weshalb in § 1155 ABGB eine Anrechnungsklausel vorgesehen ist. Der AN
muss sich auf seinen Entgeltfortzahlungsanspruch anrechnen lassen

● was er sich dadurch erspart,

● anderweitig erworben oder

● zu erwerben absichtlich versäumt hat.

Der Architekt Z hat zurzeit so wenige Aufträge, sodass er seinen technischen Zeichner
A in den nächsten Wochen nicht beschäftigen kann. Da er A aber nicht kündigen
möchte, bittet Z einen befreundeten Architekten (Y) A in der fraglichen Zeit als tech-
nischen Zeichner zu beschäftigen. Y würde dem A aber nur 2/3 des Entgelts bezahlen.
A ist grundsätzlich nicht verpflichtet, für jemand anderen als für seinen AG zu arbei-
ten (zur Arbeitskräfteüberlassung s Abschnitt 3.1, Kapitel 4). A hat sich jedoch auf
seinen Entgeltfortzahlungsanspruch alles anrechnen zu lassen, was er zB anderweitig
erworben oder zu erwerben absichtlich versäumt hat; dh die Anrechnung kann un-
abhängig davon vorgenommen werden, ob A für Y arbeitet oder nicht. Z muss daher
für die fragliche Zeit nur 1/3 des Entgelts bezahlen.

Voraussetzungen

Anrechnungsklausel
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mit zahlreichen Beispielen
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